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Allgemeine Geschäftsbedingungen  (AGB) 
 
 
I. Allgemeines – Geltungsbereich 

1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten au sschließlich: entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende  Bedingungen des Bestellers erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufs- und Li eferbedingungen abweichender 
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Bes teller vorbehaltlos ausführen. 

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Be steller zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 

3. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nu r gegenüber Kaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlichen r echtlichen Sondervermögen im Sinne von 
§24 AGBG. 

 
 
II. Angebot- Angebotsunterlagen 

1. Ist die Bestellung als Angebot gem. § 145 BGB zu  qualifizieren, so können wir dieses 
innerhalb von 4 Wochen annehmen. 

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und s onstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor: sie dürfen Dritte n nicht zugänglich gemacht werden. 

 
 
III. Preise - Zahlungsbedingungen 

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarun g ab Werk einschließlich Verladung im 
Werk, jedoch ausschließlich Verpackung. Zu den Prei sen kommt die Mehrwertsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe am Tag der Rechnungsst ellung hinzu. 

2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts a nderes ergibt, ist der Kaufpreis netto 
(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdat um zur Zahlung fällig.  
Bei Barzahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsst ellung erfolgt ein Abzug von 2% Skonto. 
Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 
4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bu ndesbank zu fordern. Bei Nachweis eines 
höheren Verzugsschadens kann dieser geltend gemacht  werden. Der Besteller ist berechtigt, 
den Nachweis eines niedrigeren Schadens zu führen. 

3. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrech nung wegen etwaiger von uns bestrittener 
Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft.  

 
 
IV. Lieferzeit 

1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Au ftragsbestätigung, jedoch nicht vor der 
Beibringung der vom Beststeller zu beschaffenden Un terlagen, Genehmigungen, Freigaben, 
sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihr em Ablauf der Liefergegenstand das Werk 
verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgetei lt ist. 

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei M aßnahmen im Rahmen von Arbeitkämpfen, 
insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Ein tritt unvorhergesehener Hindernisse, die 
außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hin dernisse nachweislich auf die 
Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstan des von erheblichem Einfluss sind. Die 
Vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nic ht zu vertreten, wenn sie während eines 
bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und  Ende derartiger Hindernisse werden wir 
in wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mit teilen. Eine Verzögerung der Lieferung 
haben wir nicht zu vertreten, sofern uns unsere Unt erlieferer trotz rechtlicher 
Verpflichtung nicht rechtzeitig beliefern. 

4. Wenn dem Besteller wegen einer Verzögerung, die infolge unseres eigenen Verschuldens 
entstanden ist, Schaden erwächst, so ist er unter A usschluss weiterer Ansprüche berechtigt, 
eine Verzugsentschädigung zu fordern. Sie beträgt f ür jede volle Woche der Verspätung ½ v.H. 
im ganzen aber höchstens 5 v.H. vom Werte desjenige n Teiles der Gesamtlieferung, des infolge 
der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertrag sgemäß benutzt werden kann. Den Nachweis 
eines niedrigeren Schadens behalten wir uns vor. Im  Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit ist ein  
Verzugsschadensersatz ausgeschlossen. 

5. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzö gert, so werden ihm, beginnend einen Monat 
nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die  Lagerung entstandenen Kosten, bei 
Lagerung in unserem Werk mindestens jedoch ½ v.H. d es Rechnungsbetrages für jeden Monat 
berechnet. Wir sind jedoch berechtigt, nach Setzung  und fruchtlosem Verlauf einer 
angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegen stand zu verfügen und den Besteller mit 
angemessen verlängerter Frist zu beliefern. 

6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die rechtze itige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Gefahrenübergang und Entgegennahme 
 

1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der  Lieferung auf den Besteller über und 
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, 
z.B. die Versendungskosten oder Anfuhr- und Aufstel lung übernommen hatte. Auf Wunsch des 
Bestellers wird auf seine Kosten die Lieferung durc h eine Transportversicherung 
eingedeckt. 

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen , die der Besteller zu vertreten hat, so 
geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab  auf den Besteller über, jedoch sind 
wir verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestell ers die Versicherungen zu bewirken, 
die dieser verlangt. 

3. Angelieferte Gegenstände sind auch wenn sie unwe sentliche Mängel aufweisen, vom Besteller 
unbeschadet der Rechte aus Abschnitt VII entgegenzu nehmen. 

4. Teillieferungen sind zulässig 
 
 
 
 

VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegen stand bis zum Eingang aller Zahlungen aus 

dem Liefervertrag vor. 
2. Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand auf Ko sten des Bestellers gegen Diebstahl, 

Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu ver sichern, sofern nicht der Besteller 
selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 

3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder ve rpfänden, noch zur Sicherung übereignen. 
Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen V erfügungen durch Dritte hat er uns 
unverzüglich davon zu benachrichtigen. 

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, i nsbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Beste ller zur Herausgabe verpflichtet. Die 
Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die P fändung des Liefergegenstandes durch 
uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung 
findet. 

5. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im o rdentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen, er tritt uns jedoch bereits jetzt alle F orderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (incl. Mehrwertsteuer) unserer Forderun g ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkau ft worden ist. 
berechtigt, den Nachweis eines niedrigeren Schadens  zu führen. 

6. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache du rch den Besteller wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns ni cht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der  neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenstä nden zur Zeit der Verarbeitung. Für 
die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im üb rigen das Gleiche wie für die unter 
Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

7. Der Besteller tritt uns auch die Forderung zur S icherung unserer Forderungen gegen ihn 
ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit eine m Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen. 

8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicher heiten auf Verlagen des Bestellers 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert un serer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20% übersteigt. Die Auswahl  der freizugebenden Sicherheit obliegt 
uns. 

 
 

 
 

VII. Mängelgewährleistung - Gesamthaftung 
1. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, daß dieser seinen nach §§3777, 378 

HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenhei ten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
 

2. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Ka ufsache vorliegt, sind wir nach unserer 
Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung  berechtigt. Für wesentliche 
Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Haftung auf  die Abtretung der Haftungsansprüche, 
die uns gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zu stehen. 

 
3. Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung n icht bereit oder nicht in der Lage, 

insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu 
vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise di e Mängelbeseitigung /Ersatzlieferung 
fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berecht igt, Wandlung oder Minderung zu 
verlangen. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4. Weitere Ansprüche des Bestellers, so auch ein An spruch auf Ersatz von Schäden, die nicht 
an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sin d ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere auch für Ansprüche aus Produzentenhaft ung gem. § 823 BGB. Dieser 
Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz, bei grob er Fahrlässigkeit des Inhabers oder 
leitender Angestellter, sowie bei schuldhafter Verl etzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspf lichten haften wir – außer in den 
fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit des Inhabers und leitender 
Angestellter- nur für den vertragstypischen, vernün ftigerweise vorhersehbaren Schaden. Der 
Haftungssauschluss gilt ferner nicht in den Fällen der §§ 1.4 Produkthaftungsgesetz sowie 
für fälle des Unvermögens oder Unmöglichkeit. Er gi lt auch nicht beim Fehlen von 
Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, w enn die Zusicherung gerade bezweckt 
hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht am Lief ergegenstand selbst entstanden sind, 
abzusichern. 

 
5. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, gere chnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist 

eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche a uf Ersatz von Mangelfolgeschäden, 
soweit keine Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgesc häden, soweit keine Ansprüche auf 
unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. 

 
6. Die Verjährung aller Ansprüche zwischen uns und dem Besteller richtet sich nach VII5., 

soweit nicht Ansprüche aus der Produzentenhaftung g em. §§ 823 ff. BGB in Rede stehen. 
 

7. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschr änkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitneh mer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

 
  
VIII. Haftung für Nebenpflichten 

Wenn durch unser Verschulden der gelieferte Gegenst and vom Besteller infolge 
unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor-  oder nach Vertragsschluss liegenden 
Vorschlägen und Beratung sowie anderen vertragliche n Nebenverpflichtungen – insbesondere 
Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegen standes – nicht vertragsgemäß 
verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss w eiterer Ansprüche des Bestellers die 
Regelungen der Abschnitte VII. und IX entsprechend.  
 

 
 
IX. Recht des Bestellers auf Rücktritt und Wandlung  

Soweit nicht bereits unter VII. normiert, gilt für den Rücktritt des  Bestellers 
Folgendes: 
1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wen n uns die gesamte Leistung vor 

Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe  gilt bei Unvermögen auf unserer 
Seite. Der Besteller kann auch dann vom Vertrag zur ücktreten, wenn bei einer 
Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung  eines Teils der Lieferung der 
Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung  einer 
Teillieferung hat, ist dies nicht der Fall, so kann  der Besteller die Gegenleistung 
entsprechend mindern. 

 
2. Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes I V der 

Lieferbedingungen vor, und gewährt der Besteller un s eine angemessene 
Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, daß er nach Ablauf dieser 
Frist die Annahme der Leistung ablehne, und wird di e Nachfrist 
durch uns nicht eingehalten, so ist der Besteller z um Rücktritt 
berechtigt, ein Anspruch des Bestellers auf Schaden sersatz ist bei 
Vorliegen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzu ges oder durch Verschulden des 
Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. 

 
 
X. Recht des Lieferers auf Rücktritt 

Über die gesetzlichen vertragliche Rücktrittsrechte  hinaus gilt 
Folgendes: 
Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne des Abschnittes IV 
der Lieferbedingungen, sofern sie die wirtschaftlic he Bedeutung oder den 
Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf un seren Betrieb 
erheblich einwirken, und für den Fall nachträglich sich herausstellender 
Unmöglichkeit der Ausführung, wird der Vertrag ange messen angepasst. 
Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, st eht uns das Recht zu, 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines solchen Rücktritts 
bestehen nicht. Wollen wir vom Rücktrittsrecht Gebr auch machen, so haben 
wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignis ses unverzüglich dem  
Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunä chst mit dem 
Besteller, eine Verlängerung der Lieferfrist verein bart war. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

XI. Gerichtsstand – Erfüllungsort – geltendes Recht  
 

1. Erfüllungsort für alle aus der Lieferung oder Le istung folgenden Rechte und 
Verpflichtungen ist Frankenthal 

2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebe nden Streitigkeiten ist Gerichtsstand 
Frankenthal 

3. Maßgebend ist nur das in der Bundesrepublik gelt ende Recht unter Ausschluss des CISG. 


